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Am Falkenberg 117
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UND
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6005 Luzern
Schweiz,


nachstehend Auftraggeber,


BETREFFEND


die  TECHNISCHE DIENSTLEISTUNG  an Güterwagen





I.  PRÄAMBEL

Der Vertrag regelt die Rahmenbedingungen für die technischen Dienstleistungen an Güterwagen, für die der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen Auftrag oder eine Bestellung erteilt (nachfolgend als "Auftrag" bezeichnet, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen Auftrag im Sinne des Auftragsrechts oder eine Bestellung nach Werkvertragsrecht handelt).

Die im Einzelnen durch den Auftragnehmer auszuführenden Arbeiten richten sich nach den jeweiligen Aufträgen. Die Rechte und Pflichten der Parteien unter diesem Vertrag entstehen hinsichtlich der jeweiligen Aufträge (insbesondere die Pflicht des Auftragnehmers, die jeweiligen Arbeiten auszuführen) erst mit der schriftlichen  Erteilung des jeweiligen Auftrags.

Der vorliegende Vertrag mit seinen Anhängen und allfälligen Nachträgen gilt für alle Wagen, bei denen der Auftraggeber Eigentümer, Halter oder ECM ist.


II.  VERTRAGSBESTANDTEILE 

Bei Auftragserteilung bestimmen sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus folgenden Unterlagen:

1.	Auftrag
2.	Rahmenvertrag mit seinen jeweils gültigen Anhängen
3.	Jeweils gültige Preis- und Leistungsvereinbarungen
4.	Allgemeine Arbeitsanweisungen / Fachanweisungen in ihren gültigen Fassungen
5. 	Wartungs- und Instandhaltungspläne in der jeweils gültigen Fassung

Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Vertrag und den individuellen Aufträgen gehen die Bestimmungen des jeweiligen Auftrags vor.


III.  PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

a) Die Vertragsparteien vereinbaren, eine auf das Geschäftsjahr des Auftraggebers bezogene jährliche Grobplanung für zu erwartende Instandhaltungsarbeiten sowie planbare Arbeiten in Form eines Jahresgesprächs vorzunehmen. 

b) Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer für jeden Waggon eine Avisierung / einen schriftlichen Auftrag. Änderungen der in Auftrag gegebenen technischen Dienstleistungen sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich zu vereinbaren.

c) In jedem Auftrag werden  dem Auftragnehmer der Halter des Fahrzeuges und Rechnungsempfänger mitgeteilt.



IV.  PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

1)	Inhalt des Auftrages

Der Auftragnehmer übernimmt für den Auftraggeber die Ausführung der technischen Dienstleistungen an Güterwagen wie 
· Wartung, Instandhaltung nach VPI Leitfaden und Wascosa Anweisungen, Revision, Tankarbeiten/Prüfung, Armatur Arbeiten, Radsatzinstandhaltung, Reparatur und notwendige Anstriche (nachstehend "technische Dienstleistung" genannt)

2)	Zulassungen / Vorschriften

a) Der Auftragnehmer erklärt, dass er sämtliche für die Erbringung der beauftragten technischen Dienstleistungen erforderlichen, für den jeweiligen Auftrag gültigen Zulassungen, Zertifizierungen sowie Auditierungen besitzt.

Im Anhang 1 führt der Auftragnehmer hierzu eine Liste, die von ihm immer aktuell zu halten ist. Die genannten Dokumente sind in ihrer jeweils aktuellen Form dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen.

b) Der Auftragnehmer hat bei der Ausübung seiner Tätigkeit alle einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, so z. B. die einschlägigen und noch gültigen UIC-Bestimmungen, AVV-Bestimmungen, DIN- und EN-Normen, TSI-Richtlinien, RID sowie alle weiteren aktuell jeweils gültigen Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften (VPI Leitfaden). Die korrekte Anwendung dieser Bestimmungen, Vorschriften und Regeln ist vom Auftragnehmer regelmässig zu überprüfen und die Überprüfung ist zu dokumentieren.

c) Weiterhin müssen die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten technischen Informationen und Arbeitsanweisungen / Fachanweisungen eingehalten werden. Die korrekte Anwendung ist vom Auftragnehmer regelmässig zu überprüfen und die Überprüfung ist zu dokumentieren.

d) Sich während der Vertragslaufzeit ergebende zwingend zu erfüllende Änderungen der oben genannten Regelwerke und Richtlinien und / oder behördliche Anweisungen und gesetzliche Vorschriften müssen durch den Auftragnehmer in vollem Umfang berücksichtigt werden. Beide Vertragspartner verpflichten sich, sich daraus ergebende technische und / oder kommerzielle Konsequenzen umgehend und einvernehmlich zu bewerten, entsprechende Anpassungen zu vereinbaren und deren Umsetzung unverzüglich sicherzustellen.

e) Der Auftragnehmer bestätigt, dass er über ein Qualitätsmanagement-System entsprechend den Normen DIN EN 9001:2015 verfügt und dieses anwendet.

f) Der Auftragnehmer ist nach EU 445/2011 als ECM inklusive aller Funktionen zertifiziert. 

g) Die nicht vom Auftraggeber überlassenen Dokumente sind durch den Auftragnehmer selbst und eigenverantwortlich auf dem aktuellsten Stand zu halten.


3) Allgemeines

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in Ziffer IV.1. genannten technischen Dienstleistungen an den in Auftrag gegebenen Güterwagen durchzuführen, sowie das dazu notwendige Ersatzteillager für die zugewiesenen Wagengattungen vorzuhalten und zu bewirtschaften. Ausgenommen von dieser Pflicht zur Vorhaltung und Bewirtschaftung des Ersatzteillagers sind jene Ersatzteile, die gemäss Anhang 5 beim zuständigen Ersatzteilmanager zu beziehen sind. 

Der Auftragnehmer ist für die sorgfältige und mängelfreie Durchführung der Arbeiten verantwortlich. Er verpflichtet sich, die Arbeiten von qualifizierten Fachkräften (Personalkompetenz) durchführen zu lassen und nur technisch einwandfreies Gerät, z.B. geprüftes Werkzeug, kalibrierte Prüfmittel und geprüftes Material, z.B. nach DIN EN 10204 3.1/3.2, einzusetzen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch ein geeignetes Qualitätsmanagement-System nachzuweisen, dass die Fahrzeuge, Komponenten und Dienstleistungen in der vom Auftraggeber beauftragten Qualität zu den in der Eisenbahnbranche gültigen Sicherheitsstandards und zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen geliefert, geprüft und erbracht werden.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass das Prinzip der Selbstkontrolle bei den ausführenden Mitarbeitern des Unternehmers besteht und wirksam ist und dass die ausführenden Mitarbeiter durch geeignete Massnahmen in der Lage sind, die erforderlichen Qualitätsstandards zu erreichen. Er stellt sicher, den Auftraggeber unverzüglich zu verständigen, sofern der Güterwagen die Produktionsstätte des Auftragnehmers zum Zeitpunkt der Feststellung der mangelhaften Ausführung der Arbeiten bereits wieder verlassen hat. Der Auftragnehmer trifft unverzüglich Massnahmen, die die Sicherstellung der Qualität gewährleisten, dokumentiert die Massnahmen und legt diese den Vertretern des Auftraggebers auf dessen Verlangen hin vor.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ersatzteilverwendung ausschliesslich für den Eisenbahnverkehr zugelassen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Ersatzteile zu verwenden und deren Rückverfolgbarkeit (Bezugsquelle, Zertifikate, etc.) sicherzustellen, sofern die Ersatzteile nicht über den im Anhang 5 definierten Prozess bestellt oder beschafft werden. Wenn die Beschaffung identischer Komponenten nicht möglich ist, werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber geeignete zugelassene Komponenten beschafft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über alle verzögernden Umstände zur Erbringung der Leistung unverzüglich zu unterrichten und alles zu tun, um diese Umstände zu beheben und die Leistungserbringung unverzüglich nach Wegfall des Leistungshindernisses fortzusetzen. 

Der Auftraggeber hat das Recht, innerhalb der üblichen Arbeitszeiten unangemeldet den Arbeitsfortschritt und die Qualität der geleisteten Arbeit auf dem Werksgelände des Auftragnehmers zu prüfen.



4)	Sonstiges

a) Der Auftragnehmer verpflichtet sich dem CRSC e.V. beizutreten und eine Haftpflichtversicherung in der Höhe von 50 Mio. EURO als Mitglied oder selbständig bei einem Dritten abzuschliessen. Eine Bestätigung der Mitgliedschaft und der Versicherung, welche die Grundvoraussetzungen des CRSC e.V. erfüllt, ist beizufügen.

b) Der Auftragnehmer stellt die fachgerechte und ordnungsgemässe Entsorgung aller bei den Arbeiten anfallenden Abfälle und Stoffe unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher.

c) Über die Durchführung des elektronischen Datenaustauschs erfolgt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer eine gesonderte Vereinbarung unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden technischen Systeme.

d) Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen seiner Dokumentationspflicht zur Aufbewahrung massgeblicher Unterlagen und Protokolle über einen Zeitraum gemäss den Vorgaben des VPI.

e) Der Auftragnehmer stellt sicher, die mit seiner Tätigkeit verbundenen Risiken zu identifizieren und angemessene Massnahmen zu Risikokontrolle und Risikominderung durchzuführen (Risikomanagement).

f) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Rückmeldungen an den Auftraggeber über festgestellte Auffälligkeiten, Instandsetzungsmassnahmen oder spezifische Untersuchungen schriftlich erfolgen und hierfür verantwortliche Personen benannt sind.

g) Sämtliche Verpflichtungen gemäss Ziffer IV. übernimmt er auch für von ihm beauftragte Erfüllungsgehilfen und Subunternehmer, deren Fähigkeiten und Eignung er vor Auftragsvergabe überprüft.

5)	Ersatzteil-Lagerung  /  Wagenabstellung

Die Bestellung von Ersatzteilen für Wagen des Auftraggebers erfolgt gemäss Anhang 5.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Versand und bei Abholung von eingelagerten Teilen diese entsprechend den jeweils aktuellsten und geltenden Vorschriften und Regelwerken, wie z. B. VPI Instandhaltungsleitfaden in seiner jeweils aktuellen Ausgabe, zu lagern, zu verladen und zu transportieren. Diese Anweisung ist vom Auftragnehmer auch an die von ihm zu beauftragenden Speditionen weiterzugeben.

Der Auftragnehmer verfügt über keine eigenen Werkstätten.  Fallen externe Kosten für die Zustellung der zur Bearbeitung freigegebenen Güterwagen zum Ort der Leistungserbringung  an können diese vom Auftragnehmer ohne Aufschlag an den Auftraggeber weiterverrechnet werden.

Im Bedarfsfalle stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Zusammenhang mit Instandhaltungsarbeiten geeignete temporäre Abstellmöglichkeiten für Rollmaterial zur Verfügung.

Bei in Auftrag gegebenen Abstellungen von Wagen werden Abstellgebühren gemäss individueller Preisvereinbarung berechnet.

V. BEHANDLUNG DER GÜTERWAGEN DURCH DEN AUFTRAGNEHMER

1) Eingangsmeldung

Der Auftragnehmer übernimmt die Güterwagen am vereinbarten Ort der Leistungserbringung. 

Eventuell fehlende Informationen, die der Auftragnehmer zur Auftragsausführung benötigt, sind  beim Auftraggeber anzufordern, z.B.

· Fehlende Avisierung / kein Zulaufgrund bekannt
· Fehlendes Reinigungszertifikat 
[bookmark: _GoBack]
2) Wagenaufnahme und Kostenvoranschlag

Der Auftragnehmer überprüft jeden Wagen anhand des vorliegenden Auftrages und erstellt einen entsprechenden Kostenvoranschlag. Grundsätzlich sind nur in Auftrag gegebene Arbeiten vorzusehen. Werden bei der Schadaufnahme zusätzlich zu dem erteilten Auftrag notwendige Arbeiten am Güterwagen festgestellt, so sind diese Arbeiten ebenfalls im Kostenvoranschlag zu erfassen.

Die Erstellung und Übersendung des Kostenvoranschlages hat innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Erhalt der Bedarfsanfrage nach technischer Dienstleistung  oder durchgeführter Reinigung zu erfolgen. Die Reaktion bzw. Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt nach Überprüfung ebenfalls innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Schäden, bei denen angenommen werden muss, dass sie durch Gewalt- oder Ladeguteinwirkungen entstanden sind, teilt der Auftragnehmer unverzüglich nach Wageneingang, bei verdeckten Schäden sofort nach deren Feststellung, unter Hinweis auf die mögliche Schadensursache mittels eines Befundberichts unter Angabe der Reparaturkosten, inkl. Schadensnebenkosten separat dem Auftraggeber mit. Diese Schäden sind mit Digitalfotos zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat sich zu vergewissern, dass vor dem Betreten eines Kessels/Behälters, dieser geprüft und gereinigt wurde und keine Gefahr für die Mitarbeiter entstehen kann.

3) Nachtrag

Werden zusätzlich zu dem erteilten Auftrag Verschleissschäden bzw. verdeckte Schäden am Fahrzeug festgestellt, die repariert werden müssen, so dürfen diese Arbeiten durch den Auftragnehmer ohne besondere Bestätigung seitens des Auftraggebers ausgeführt werden, wenn sie in einem vertretbaren Kostenumfang zum Gesamtauftrag liegen. Als maximaler Richtwert für einen vertretbaren Kostenumfang werden 10% der Auftragssumme gemäss bestätigtem Kostenvoranschlag, aber in keinem Fall mehr als 1.000,- (eintausend) EURO für die Summe aller zusätzlichen Verschleissreparaturen / verdeckter Schäden festgelegt.

Vor Ausführung nachstehender Arbeiten ist in jedem Fall die Freigabe beim Auftraggeber einzuholen:

· Ersatz / Austausch / Erneuerung von Fahrzeugkomponenten
· Neuanstrich / Auffrischungsanstrich des Untergestells, des Tanks, des gesamten Wagens, umfangreiche Isolierungsarbeiten

Nach Abschluss der technischen Dienstleistung  erfolgt die Übermittlung des Rechnungsentwurfes. Der Rechnungswert hat exakt der Summe der Kostenvoranschläge mit allfälligen Nachträgen zu entsprechen. Die definitive Rechnungsstellung erfolgt nach Genehmigung des Rechnungsentwurfes durch den Auftraggeber.

4) Standzeiten / Durchlaufzeiten

Die Liefertermine für das jeweilige Fahrzeug legen Auftraggeber und Auftragnehmer in dem jeweiligen Einzelauftrag fest.

Die festgelegten Liefertermine können nur einvernehmlich verändert werden.

Als Tag der Lieferung des einzelnen Fahrzeugs gilt das Datum der Rückgabe des abgenommenen Fahrzeugs an den Auftraggeber am Liefer- und Erfüllungsort. Für die Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Rahmenvertrag gilt der jeweilige Abstellort/Standort des zur Bearbeitung freigegebenen Fahrzeuges als Erfüllungsort.

Bei Verzicht auf Abnahme gilt als Tag der Lieferung des einzelnen Fahrzeugs das Datum der Betriebsfreigabe an den Auftraggeber.

5) Fotos bei Wagenausgang

Unabhängig von Fotos, die z.B. aufgrund von Schäden zu Dokumentationszwecken aufgenommen werden, erstellt und übermittelt der Auftragnehmer mit Abschluss der Arbeiten und vor dem Versand des Güterwagens Fotos gemäss Anhang 4, wenn der Auftraggeber den Auftrag „Fotos gemäss Rahmenvertrag erstellen“ erteilt hat.

7) Wagenausgangs-Meldung

Der Auftragnehmer erstellt und übersendet ausschliesslich an den Auftraggeber nach Fertigstellung der technischen Dienstleistung eine Betriebsfreigabe gemäss EU VO 445/2011 und gesonderter technischer Anweisung des Auftraggebers.

8) Betriebsfreigabe / sonstige Protokolle

Der Auftragnehmer erstellt und übersendet ausschliesslich an den Auftraggeber nach Fertigstellung der technischen Dienstleistung  die Betriebsfreigabe und sonstige Protokolle gemäss Auftrag oder gesonderter Vereinbarung  in elektronischer Form. Diese Dokumente sind einzeln zu erstellen und entsprechend zu beschriften (z.B. Betriebsfreigabe, Radsatzmessprotokoll, Bremsprüfprotokoll, Radsatztauschprotokoll, Fotos, etc.). 


VI.  PREISE

Der Auftragnehmer ist grundsätzlich verpflichtet, die Arbeiten zu den Konditionen der jeweils gültigen Preis- und Leistungsvereinbarungen (vgl. Anhang 6) und/oder jeweils im Einzelfall zu den gemäss separatem Angebot des Auftragnehmers durch den Auftraggeber akzeptierten Preisen auszuführen. 

Sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber haben bei geänderten Leistungen, die sich aus den Änderungen gemäss Ziffer IV. 2. d) ergeben, Anspruch auf Anpassung der Preise auf Grundlage der durch die Änderungen entstehenden effektiven Mehr- oder Minderkosten, wobei eine Änderung auf der Grundlage der Kalkulation der Preise gemäss Satz 1 zu bestimmen ist. Können sich die Partner nicht schriftlich auf eine Anpassung der Preise verständigen, gelten die bisherigen Preise weiter. 


VII.  RECHNUNGSSTELLUNG 

Die Rechnungsstellung des Auftragnehmers erfolgt nach der Kontierungs-Vorgabe des Auftraggebers, d.h. mit entsprechender Kennzeichnung und Gruppierung der jeweiligen Positionen.

Die Rechnungsempfänger sind dem jeweiligen Auftrag zu entnehmen. 

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Leistungen in einer Rechnung inkl. Leistungen etwaiger Subunternehmer bzw. Dritter (z.B. TÜV, etc.) aufgeführt sind und auf den im Auftrag genannten Rechnungsempfänger ausgestellt werden. 

Sämtliche Rechnungen sind durch den Auftragnehmer mehrwertsteuerkonform auszustellen.

Der Versand aller Rechnungen erfolgt elektronisch per Email an den Auftraggeber.

Als Zahlungsziel werden 30 Tage ab Rechnungsdatum vereinbart. Etwaige Beanstandungen sind schnellstmöglich nach Rechnungserhalt schriftlich anzuzeigen. Sie berechtigen zum Zahlungsaufschub hinsichtlich des beanstandeten Betrages. Im Übrigen kann bei Zahlungsverzug der Auftragnehmer ab dem 31. Tag, gestützt auf OR Art. 104, einen Verzugszins von 5% in Rechnung stellen. 
 
Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung eines Eigentumsvorbehalts von in den Güterwagen eingebauten Ersatzteilen gegenüber dem Auftraggeber. Rechte Dritter sind hiervon nicht betroffen.

Ebenso verzichtet der Auftragnehmer auf die Geltendmachung seines Zurückbehaltungsrechts an Wagen und eingelagerten Ersatzteilen des Auftraggebers (Retentionsrecht).


VIII.  GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

Der Auftragnehmer leistet dafür Gewähr, dass die von ihm durchgeführten Arbeiten mängelfrei sind und dem Nutzungszweck der Güterwagen entsprechen. Er leistet dafür Gewähr, dass sämtliche Arbeiten fachgerecht, mit aller Sorgfalt, unter Beachtung des aktuellen Standes der Technik und dem allgemein anerkannten Industriestandard ausgeführt werden. Diese Gewährleistungspflicht umfasst auch die von Subunternehmern durchgeführten Arbeiten.

Für diese Arbeiten gemäss Absatz 1 sowie die verwendeten Erzeugnisse und Dienstleistungen leistet der Auftragnehmer eine Gewährleistung von 24 Monaten.  Längere Gewährleistungszeiten bei Neuteilen gemäss den dem Auftragnehmer durch seinen Lieferanten gewährten Gewährleistungsfristen bleiben vorbehalten und gelten auch für den Auftraggeber. 

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der protokollierten mängelfreien Abnahme der Wagen. Verzichtet der Auftraggeber auf eine Abnahme, so beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Tag der Fertigmeldung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Materialfehler und Konstruktionsmängel durch Wiederinstandsetzung oder Ersatz schadhafter Teile unverzüglich und kostenlos zu beheben (nicht von Beigestellten Ersatzteilen). Falsch, mangelhaft oder nicht durchgeführte Arbeiten werden unverzüglich nachgeholt bzw. nachgebessert. Bei falsch oder mangelhaft ausgeführter Arbeit erfolgt dies kostenlos, bei nicht ausgeführten Arbeiten trägt der Auftraggeber die Kosten, die für diese Arbeiten im Rahmen des ursprünglichen Auftrages in der Werkstatt des Auftragnehmers angefallen wären. Sämtliche Kosten wie Frachten, Reinigung, Mietausfall usw., die dem Auftraggeber aufgrund einer erneuten Zustellung als Folge von Gewährleistungsarbeiten des Auftragnehmers entstehen, gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf jeden gemeldeten Schaden innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zugang der Reklamation zu reagieren. Erfolgt keine Reaktion des Auftragnehmers in der genannten Frist oder erfolgt die Beseitigung der reklamierten Mängel nicht in angemessener Frist durch den Auftragnehmer, kann der Auftraggeber einen Dritten zu Lasten des Auftragnehmers mit der Mängelbeseitigung beauftragen. 

Für Materialien, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber angeliefert erhält oder die auf dessen Veranlassung vom Auftragnehmer bestellt wurden, übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr; dieser Ausschluss betrifft ausdrücklich nicht die fachgerechte Montage solcher Materialien. Der Auftragnehmer übernimmt jedoch die Pflicht, die vom Auftraggeber angelieferten Materialien auf Zahl und Qualität im Rahmen einer Wareneingangsprüfung zu untersuchen, und diese während seines Besitzes geeignet zu lagern bzw. zu behandeln. Der Auftragnehmer sichert zu, dass er den Auftraggeber unverzüglich informiert, falls er die Verantwortung für die Eignung von vorgeschriebenen Materialien / Ersatzteilen nicht übernehmen kann. Hält der Auftraggeber an der Verwendung dieser Materialien / Ersatzteile fest, trägt der Auftraggeber die daraus gegebenenfalls entstehenden Nachteile.

Der Auftragnehmer haftet für Schäden Dritter nur im Umfang seines Haftpflichtversicherungsschutzes.

Der Auftragnehmer trägt das Risiko für Untergang oder Beschädigung der Güterwagen durch Zufall grundsätzlich während des gesamten Zeitraums, in welchem sich diese in seiner Obhut befinden. 

Für jedes Fahrzeug geht die Gefahr mit der Übergabe des Fahrzeuges am Lieferort bzw. am Standort im Fall der mobilen Instandhaltung auf den Auftragnehmer und bei Rückgabe des abgenommenen Fahrzeugs am Liefer- und Erfüllungsort bzw. am Standort im Fall der mobilen Instandhaltung wieder auf den Auftraggeber über.

Das Eigentum an dem jeweils vom Auftraggeber beigestellten Fahrzeug sowie den ggf. beigestellten Materialen verbleibt auch während der Leistungserbringung des Auftragnehmers beim Auftraggeber. Ein Eigentumsübergang auf den Auftragnehmer findet nicht statt.

Das Eigentum an den vom Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung eingebrachten Modulen, Komponenten, Bauteilen etc. geht spätestens mit der Abnahme des Fahrzeuges auf den Auftraggeber über. Soweit nach dem Gesetz ein früherer Eigentumsübergang stattfindet, gilt dieser.

Die Entschädigung für Untergang oder Beschädigung richtet sich nach den Bestimmungen des Artikels 23 AVV in Verbindung mit der Anlage 5 AVV. Beruht der Untergang eines Wagens auf einem fehlerhaften Ersatzteil, welches der Auftraggeber zur Verfügung gestellt hat, hat der Auftragnehmer für die bis zum Untergang erbrachten Arbeiten Anspruch auf vertragsgemässe Vergütung. Dieser Anspruch entfällt, wenn der Auftragnehmer seine vorstehende Pflicht zur Anzeige verletzt hat.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Risiken aus diesem Vertrag für die Dauer dieses
Rahmenvertrages und der auf seiner Grundlage abgeschlossenen Einzelaufträge durch eine Haftpflichtversicherung abzudecken und diese dem Auftraggeber vor Vertragsschluss nachzuweisen.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber schriftlich und unverzüglich über eine Änderung bzw. einen drohenden Wegfall des Versicherungsschutzes.


IX.  VERTRAGSSTRAFEN

Wird der vereinbarte Liefertermin des zur Bearbeitung freigegebenen Güterwagens überschritten und liegen keine geeigneten Gründe sowie ausreichende Informationen des Auftragnehmers diesbezüglich an den Auftraggeber vor, so bezahlt der Auftragnehmer je Überschreitungstag eine Vertragsstrafe, deren Höhe sich analog der Regelung zur Nutzungsausfallentschädigung gemäss Anlage 6 zum AVV bestimmt.


X.  GEHEIMHALTUNG

Die beiden Parteien verwenden die im Rahmen der Abwicklung des Auftrages übergebenen Unterlagen ausschliesslich im gegenseitigen Interesse und übergeben sie weder ganz noch teilweise Dritten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die im Rahmen der vom Auftraggeber beauftragten technischen Dienstleistungen und den daraus erlangten Dokumentationen, Erkenntnissen, Genehmigungen, Zeichnungen etc. weder ganz noch teilweise Dritten zu überlassen oder zur Kenntnis zu geben.


XI.  VERTRAGSLAUFZEIT 

Der vorliegende Vertrag beginnt mit Wirkung zum 01.01.2018 und ersetzt alle vorherigen Verträge.

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist kündbar mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende.
Von diesen Bestimmungen unbeschadet bleibt das Recht jeder Vertragspartei zur ausserordentlichen fristlosen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund.


XII.  SONSTIGES

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Vielmehr verpflichten sich die Parteien, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung rückwirkend zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit durch eine andere, im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, zu ersetzen.

Ebenso werden die Vertragsparteien unklare oder verschiedener Auslegungen fähige Bestimmungen dieses Vertrages berichtigen bzw. solche, die fehlen sollten, in diesem Sinne aufnehmen.

Anderslautende Bedingungen zwischen den Parteien haben nur Gültigkeit, sofern Sie gegenseitig schriftlich bestätigt worden sind.


XIII.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Ausschliesslicher Gerichtsstand für beide Parteien ist Luzern, Schweiz.

Anwendbar ist Schweizerisches Recht.


Stand:   XX

Die Parteien:


Berlin,..........…………………….…….	Luzern, ..............................………….

waggon24 GmbH	WASCOSA AG


.................................................	....................................................
Bernd Weinreich	Peter Balzer, CEO


XX	WASCOSA AG


..................................................	....................................................
Person 2	Detlef Schlickelmann, COO
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